
UNSERE AUFGABEN UNSERE ZIELE

Beratung und Abwicklung von begleiteten

Besuchen im Rahmen der Bundesförderung

Selbstwertstärkende und bereichernde Unterstützung 

für Eltern in Erziehungsthemen

Abklärung von Ziel- und Wunschvorstellungen der Eltern

Vertrauliche Treffen auf neutralen Boden sowie im 

geschütztem Rahmen

Auswertung und Besprechung der gefilmten Szenen aus 
dem Alltag in der MarteMeo-Beratung

Sorgsamer sowie vertraulicher Umgang mit sensiblen 

Daten sowie Bild- und Tonmaterial

BESUCHSBEGLEITUNG 

die Kinder geschützt begleiten

Neutraler Ansprechpartner zu sein

Eltern unterstützen, um einen gemeinsamen Weg 

zu finden, damit das Kind mit den veränderten 

Lebensumständen leichter umgehen kann

MARTEMEO-BERATUNG 

Eltern bei „Problemlösungen aus eigener Kraft“ 

zu unterstützen

das Miteinander von Eltern und Kindern zu verbessern

positive praktische Erfahrungen zu vermehren und damit

das Selbstbewusstsein der Eltern zu stärken

SO ERREICHEN SIE UNS

Wir bieten unsere Besuchsbegleitungen und MarteMeo-Beratungen in 

ganz Tirol nach Maßgabe verfügbarer MitarbeiterInnen vor Ort an.

Für Fragen und Beratungen rund um unsere Begleitungen und 

Beratungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 

BESUCHSBEGLEITUNG
Koordinatorin: Carina Prantl, DLSB

Telefon: 0676 897 453 251

besuchsbegleitung@volkshilfe.net

MARTEMEO-BERATUNG
Koordinatorin: Johanna Seifert, Dipl. Päd.

Telefon: 0676 897 453 270

martemeo@volkshilfe.net

Termine jeweils nur nach Vereinbarung

Dr.-Franz-Werner-Straße 34

6020 Innsbruck

www.volkshilfe.tirol

Die geförderte 

Besuchsbegleitung 

wird unterstützt 

von

Begleiteter Kontakt für Kinder und Eltern in schwierigen 
Besuchs- und Trennungssituationen

BESUCHSBEGLEITUNG
Begleiteter Kontakt für Kinder und Eltern in schwierigen Besuchs- und 
Trennungssituationen | Beratung & Begleitung mit Videounterstützung für Eltern

BESUCHSBEGLEITUNG
MARTEMEO-BERATUNG



Für die Entwicklung eines Kindes ist es wichtig, Kontakt zu 
beiden Elternteilen bzw. seinen leiblichen Eltern zu haben.

Die Besuchsbegleitung unterstützt Eltern bei der Aufrecht-
erhaltung, der Neu- oder Wiederanbahnung des Kontaktes 

zwischen Kindern und dem von ihnen getrennt lebenden 

Elternteil. Dabei schaffen wir einen Rahmen, um Kontakte 

kindgerecht und konfliktfrei durchführen zu können.

MarteMeo („aus eigener Kraft“) ist eine Beratungsmetho-
de, die mittels moderner Videotechnik Eltern und Kinder 

unterstützt, die eigenen Fähigkeiten, Stärken und Hand-

lungsmöglichkeiten zielorientiert zu nutzen und auszubau-

en. Es werden dabei Szenen aus dem Alltag (Spielsituation/

Aufgabensituation) gefilmt, ausgearbeitet und besprochen. 

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse erarbeiten wir gemein-

sam mit den Eltern Handlungsempfehlungen.

Besuchsbe gleitung & MarteMeo-Beratung geben Hilfe zur 
Selbst hilfe, begleiten kompetent sowie vertraulich und 
sorgen für eine geschützte Atmosphäre.

BESUCHSBEGLEITUNG

• Begleitete Besuchskontakte in 

 neutralen und kindgerechten Räumen

• Beschützende Kontaktbegleitung in Verdachtsfällen

 von häuslicher Gewalt oder Missbrauch

MARTEMEO-BERATUNG

• Videoaufnahmen von Eltern und Kindern in 

 Alltagssituationen im gegenwärtigen/zukünftigen 

 Umfeld des Kindes oder auch in eigenen 

 Beratungsräumlichkeiten

• Auswertung der Aufnahmen gemäß Marte Meo Methodik

• Beratungsgespräche/Review mit Eltern anhand 

 ausgewählter Videoausschnitte

ALLGEMEIN

• Bereitstellung von fachlich qualifizierten und 

pädagogisch erfahrenen MitarbeiterInnen

• Reflexions- und Entwicklungsgespräche

• Vernetzungsarbeit mit dem Helfersystem

• Ambulante Betreuung von Eltern und Kindern in

Zusammenhang mit individuell vereinbarten

 pädagogischen Zielen

Die Besuchsbegleitung und MarteMeo-Beratung kann 

von Gerichten oder den Einrichtungen der Kinder und Ju-

gendhilfe angeordnet werden. Darüber hinaus besteht die 

Möglichkeit, das Angebot auch auf Wunsch der Eltern und 

Kinder im Rahmen einer Eigenfinanzierung in Anspruch zu 

nehmen.

Die anfallenden Kosten werden

a) bei Eigenfinanzierung von den Eltern oder

b) bei einer Zuweisung der Kinder- und Jugendhilfe-
 einrichtungen von dieser Stelle übernommen. 

Zusätzlich gibt es in der Besuchsbegleitung noch folgende 

potentielle Kostenübernahme

c) Das Sozialministerium fördert nach Maßgabe der verfügbaren

 Mittel eine bestimmte Stundenanzahl an Besuchsbegleitungen im 

 Rahmen des § 111 AußStrG für einkommensschwächere Personen. 

 Die Rahmenbedingungen dafür sind genau festgelegt: 

www.besuchsbegleitung.gv.at

• Zur Stärkung des Miteinanders im Alltag
 sowie der Qualität der Beziehung

• Zur Verbesserung der Interaktion/Kommunikation
 zwischen Eltern und Kindern

• In schwierigen Trennungssituationen,

 bei Scheidungen bzw. Sorgerechtsverfahren

• Bei Kindeswohlgefährdung bzw. Verdachtsfällen

• Für vorübergehende oder auch langfristig

fremduntergebrachte Minderjährige

• Für Adoptivkinder beim Ernstkontakt mit den Eltern

•  Zur Unterstützung von Pflege- und Adoptionsfamilien

• Begleitung von Rückführungen (Kinder werden aus   

 stationären Einrichtungen zu ihren Familienangehörigen  

 rückgeführt)

•  Im Rahmen des § 111 AußStrG und 

 einer Förderung durch das Sozialministerium

BESUCHSBEGLEITUNG

MARTEMEO-BERATUNG

UNSER ANGEBOT RAHMEN-
BEDINGUNGEN

KOSTEN

WANN IST BEGLEITUNG 
SINNVOLL UND NOTWENDIG?


